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Gemäß Abschnitt 12006(a) des 21st Century Cures Act, der verlangt, dass die Bundesstaaten EVV für alle 
persönlichen Pflegeleistungen im Rahmen von Medicaid einführen, die einen Hausbesuch durch einen Anbieter 
erfordern. 

 

Elektronische Besuchsüberprüfung (electronic 
visit verification, EVV) für persönliche 
Pflegeleistungen von Medicaid in Wisconsin 
Ein Bundesgesetz verlangt von allen 
Staaten, für persönliche 
Pflegeleistungen, die von Medicaid 
finanziert werden, EVV zu nutzen.  

EVV wird frühestens im Jahr 2020 
eingeführt. Die Einführung erfolgt 
schrittweise.   

Mitarbeiter können eine 
Smartphone-App, ein 
Festnetztelefon oder ein digitales 
EVV-Gerät verwenden. Je nachdem, 
wie damit umgegangen wird, werden 
diejenigen, die die Pflege erhalten, 
EVV möglicherweise gar nicht 
bemerken.  

Das Department of Health Services 
(DHS), DXC Technology und Sandata 
arbeiten zusammen, um die EVV-
Richtlinien einzuhalten, und bieten 
allen Betroffenen Schulungen an. 
Weitere Informationen zu Schulungsterminen und -formaten werden folgen. 

Weitere Informationen 

Wenn Sie mehr über EVV in Wisconsin 
erfahren möchten, stehen Ihnen folgende 
Ressourcen zur Verfügung: 

Häufig gestellte Fragen: 
https://www.dhs.wisconsin.gov/evv/faq.htm 

E-Mail-Adresse für Fragen und Kommentare: 
dhsevv@dhs.wisconsin.gov 

EVV nutzt Technik, um aufzuzeichnen, 
• wer welche Art von Pflegeleistung 

erbracht hat, 
• wer die Pflegeleistung erhalten hat,  
• wann und wo der Besuch begonnen und 

geendet hat. 

EVV hat keine Auswirkungen auf die Pflege, 
die die Menschen erhalten. 

Wisconsins Verpflichtung 
Wir werden Sie im Rahmen von öffentlichen Foren, 
Beratungsgruppen und weiteren Kontaktaufnahmen über 
dieses Bestreben auf dem Laufenden halten. Wir wissen 
Ihre Ratschläge zu schätzen und freuen uns über 
Kommentare und Fragen. 

Wir werden daran arbeiten, 
• die bereitgestellten Leistungen aufrechtzuerhalten, 

einschließlich der Integration in die Gemeinschaft,  

• die Auswahl des Anbieters zu unterstützen,  

• die Entscheidung für einen Mitarbeiter bei der 
Einzelperson zu belassen,  

• sicherzustellen, dass erforderliche Pflege erbracht wird,  

• sicherzustellen, dass die Daten sicher und mit dem 
Health Insurance Portability and Accountability Act 
(HIPAA) konform sind. 
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